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Der Fahrzeuglenker hat auch rechtswidrige
Zustände zu berücksichtigen
(Von unserem Bundesgerichtskorrespondenten)

Vor einigen Jahren hat die I. Zivilabteilung

des Bundesgerichtes, sehr zum
Leidwesen mancher in den Freibergen
niedergelassener Landwirte, das freie Weiden der
Haustiere als mit den Erfordernissen des

heutigen Strassenverkehrs unvereinbar
befunden. Es verlangte, dass die weidenden
Tiere zu hüten oder die Weiden einzuzäunen

seien. Diese «kalte» Aufhebung des
alten Rechts auf freie Weide fand damals
allerlei Kritik. Der freie Weidgang wurde
auch fortgesetzt. An der gleichen Strasse,
auf der ein Zusammenstoss zwischen einem
Fohlen und einem Auto zum genannten Urteil

Anlass geboten hatte, ereignete sich
inzwischen ein neuer Unfall. Am 17. Sept.
1963 fuhr kurz nach 20 Uhr ein Automobilist
mit 70 bis 80 km/Std. auf jenem Strassen-
Stück daher, als eine Kuh von einer
Böschung von links auf die Strasse sprang.
Der Autolenker bremste und versuchte
auszuweichen. Nach einem 17 Meter langen
Bremsweg geriet sein Wagen ins Schleudern

und überschlug sich gegen die
Böschung. Der Fahrer und sein Begleiter
wurden leicht verletzt, das Fahrzeug schwer
beschädigt.

Der Gerichtspräsident der Freiberge
büsste den Fahrer wegen unangemessener
Geschwindigkeit mit40Franken. Die I.Straf¬
kammer des Obergerichtes des Kantons
Bern bestätigte das Urteil. Es fand, dass
das Tempo dieses Automobilisten in Anbetracht

seiner Kenntnis des «Rechtes auf
freies Weiden» in jener Umgebung übersetzt

war; bei 50 km/Std. hätte er
ungefährdet anhalten können. Der Autofahrer
verlangte jedoch mit einer an den
Kassationshof des Bundesgerichtes gerichteten
Nichtigkeitsbeschwerde seine Freispre-
sprechung.

Geschwindigkeit stets nach den Umständen
richten.

Dieses Ziel erreichte er nicht. Das
Bundesgericht bestätigte zwar die Unvereinbarkeit

des freien Weidganges mit den
Anforderungen des Strassenverkehrs. Dass
trotzdem an gewissen Orten das Vieh wei¬

terhin unbehindert weiden kann, stellt somit
einen widerrechtlichen Zustand dar. Wer
aber, wie der Beschwerdeführer, um dessen

Vorhandensein weiss, hat darauf Rücksicht

zu nehmen. Denn Artikel 32, Absatz 2

des Straßenverkehrsgesetzes (SVG) schreibt
dem Fahrzeuglenker vor, seine Geschwindigkeit

stets den Umständen anzupassen.
Dass die Umstände rechtswidrig sein
können, ändert daran nichts. In seinem
ersten Entscheid hat das Bundesgericht
erklärt, dass die Kenntnis des freien
Weidganges ganz allgemein keine Verringerung
des Tempos unter 40 km/Std. verlange. Da
der Automobilist hier fast doppelt so schnell
fuhr, ist ihm die Verletzung der Tempovorschrift

von Artikel 32, Absatz 1 SVG zu
Recht vorgeworfen worden.

Tempovorschrift spezieller als allgemeine
Vorsichtspflicht

Die Vorinstanz hat ihn allerdings auch
auf Grund von Artikel 31 SVG verurteilt,
demzufolge der Führer stets die Herrschaft
über das Fahrzeug zu behalten hat, damit
er den Regeln der Vorsicht zu entsprechen
vermag. So weit er aber die Herrschaft
über seinen Wagen beim Bremsen wegen
seiner übersetzten Geschwindigkeit verloren

hat, wird sein Fehler gänzlich von Artikel

32, Absatz 1 SVG umfasst. Artikel 31

SVG, namentlich sein Absatz 1, ist dagegen
nur anwendbar, wenn die Herrschaft über
das Fahrzeug aus anderen Gründen als

wegen zu schnellen Fahrens verloren geht.
Ein solcher anderer Grund ist hier nicht
ersichtlich. Eine Verletzung von Artikel 31

SVG hat damit nicht stattgefunden. Da sie
hier ohnehin für das Festsetzen des
Strafmasses von untergeordneter Bedeutung
gewesen sein muss, ist von der nun einzig
noch auf Artikel 32, Absatz 1 SVG abstellenden

Verurteilung doch keine Verringerung

des Bussenbetrages zu erwarten. Eine
Rückweisung an die Vorinstanz, um das
Strafmass neu zu beurteilen, erübrigt sich
damit. Infolgedessen wurde die Beschwerde
abgewiesen. Dr. R. B.

Nr. 6/66 «DER TRAKTOR» Seite 354


	Der Fahrzeuglenker hat auch rechtswidrige Zustände zu berücksichtigen

